
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1980/10/22 11Os126/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.10.1980

Norm

StGB §15 D

StGB §147 Abs1 Z1

StGB §223

Rechtssatz

Zur Täuschungstauglichkeit falscher oder verfälschter Urkunden: Es kommt nicht darauf an, ob das Falsi;kat dem

Original in allen Details entspricht, sondern nur darauf, ob es beim Getäuschten (sei es auch wegen Unaufmerksamkeit

etc) den Anschein der Echtheit oder Unverfälschtheit erwecken kann.
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